Auf die Tagesordnung:

1.) Beschluss über die Gründung eines mehrgemeindigen Tourismusverbandes gemäß § 4 Abs 3 Steiermärkisches Tourismusgesetz 1992.

Text:  im Auszug

Zu TOP 1.)   Der § 4 Abs. 3  des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992 sieht für Tourismusgemeinden, die ein gemeinsames Angebot aufweisen, die Möglichkeit vor, die Bildung eines mehrgemeindigen Tourismusverbandes über Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung zu beantragen.

Die Gemeinden ……………………N.N………………………..haben sich auf Grund unten angeführter Vorteile dazu entschlossen, einen gemeinsamen Tourismusverband nach § 4 Abs. 3 des Stmk. Tourismusgesetzes zu gründen und um eine dementsprechende Verordnung beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung anzusuchen.

· Erweiterung der finanziellen Basis – Bündelung der touristischen Mittel für Werbe- und Marketingmaßnahmen in einem Verband 
· Erweiterung des touristischen Angebotes zufolge Bildung einer gebietsmäßig größeren Einheit 
· Bedingt durch  den hohen Mobilitätsgrad des Gastes – Abgehen von einer punktuellen örtlichen Betrachtung des Tourismus 
· Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der zusammengeschlossenen Tourismusgemeinden 
· Verstärkung der Werbe- und Marketingaktivitäten durch einen einzigen Ansprechpartner und Auftragsgeber 
· Stärkung der Stimme des größeren Tourismusverbandes innerhalb anderer touristischer Organisationen 
· Schlagkräftigere und beweglichere touristische Organisation – auf Markterfordernisse kann rascher reagiert werden. 
Es wird daher der Antrag gestellt,

1) die Gemeinden …………N.N……………   treten dem gemeinsamen Tourismusverband „ Name des künftigen Verbandes einsetzen“,  bei. 

2) eine  spätere Aufnahme weiterer, jetzt noch nicht festgelegter Gemeinden können ohne neuerlichen Gemeinderatsbeschluss aufgenommen werden.

Ein entsprechender Sammelantrag um Errichtung eines gemeinsamen mehrgemeindigen Tourismusverbandes nach § 4 Abs. 3 Stmk. Tourismusgesetz 1992, wird an die Steiermärkische Landesregierung Fachabteilung 12 B, gestellt.

Abstimmungsergebnis:  einfacher Mehrheit, 2/3 Mehrheit oder  einstimmig.

